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1 Allgemeine Planungsvorgaben 
1.1 Aufstellungsbeschluss und Planverfahren 
Der Rat der Stadt Warendorf hat in seiner Sitzung am 13.03.2008 
gem. § 2 (1) BauGB beschlossen, für eine ca. 1,34 ha große Fläche 
am östlichen Rand der Altstadt einen Bebauungsplan nach den Vor-
schriften des BauGB aufzustellen, um die planungsrechtliche Grund-
lage für die im Folgenden beschriebene Umnutzung des historischen 
Franziskanerklosters zu schaffen. 
Da sich das Plangebiet innerhalb des bebauten Siedlungszusam-
menhanges der Stadt Warendorf befindet, wurde geprüft, ob die Vor-
aussetzungen für die Anwendung des § 13 a BauGB vorliegen und 
das Bebauungsplanverfahren im beschleunigten Verfahren durchge-
führt werden kann: 
– Aufgrund der Größe des Plangebietes von 1,34 ha und der 

entsprechend dem Plankonzept zulässigen Grundfläche von 
weniger als 20.000 m2 erfüllt der Bebauungsplan die in § 13 a 
(1) Nr. 1 BauGB genannten Größenbeschränkungen.  

– Durch den Bebauungsplan werden keine Vorhaben begründet, 
die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. 

– Erhaltungsziele und Schutzzwecke der Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzge-
biete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes sind nicht be-
einträchtigt. 

Ein Ausschlussgrund für die Durchführung des beschleunigten Ver-
fahrens im Sinne des § 13 a (1) Satz 2, 4 und 5 BauGB ist daher 
nicht gegeben.  
Auf Basis der oben dargestellten Prüfung hat die Stadt Warendorf be-
schlossen, das vorliegende Bauleitplanverfahren auf der Grundlage 
des § 13 a BauGB und den danach geltenden Verfahrensvorschriften 
als „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ durchzuführen.  
Aufgrund der geringen Größe der zulässigen Grundfläche von weni-
ger als 20.000 m2 finden auf den Bebauungsplan die Vorschriften des 
§ 13 a (2) Nr. 4 BauGB Anwendung. Demnach gelten Eingriffe, die 
aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als 
im Sinne des § 1 a (3) Satz 5 BauGB vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt oder zulässig. 
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1.2 Räumlicher Geltungsbereich 
Der Bebauungsplan umfasst mit 1,34 ha das im Osten der Altstadt 
von Warendorf gelegene Klostergelände und wird begrenzt 
– im Norden, Nordwesten und Osten von der Klosterpromenade, 
– im Süden von den rückwärtigen Grundstücksgrenzen der Be-

bauung an der Probsteigasse und 
– im Westen von den rückwärtigen Grundstücksgrenzen der Be-

bauung an der Molkenstraße (einbezogen wird der öffentliche 
Parkplatz). 

Die Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches sind im Aufstel-
lungsbeschluss beschrieben und entsprechend in der Planzeichnung 
des Bebauungsplanes festgesetzt. 
Der Geltungsbereich betrifft die Parzellen 448 (Klostergelände) sowie  
431, 432 und 433 (öffentlicher Parkplatz, Stadt Warendorf) der Flur 
27, Gemarkung Warendorf.  
 
1.3 Planungsanlass und Planungsziel 
Nach dem Auszug der Franziskaner-Brüdergemeinschaft im Juni 
2008 soll das ca. 1,34 ha große Klosterareal mit dem unter Denkmal-
schutz stehenden Klostergebäude mit der barocken Kirche (1652 bis 
1709) eine neue adäquate Nutzung erhalten.  
Die Anlage wurde bereits von einem privaten Investor mit dem Nut-
zungsziel „Wohnen, Seniorenwohnen, Gästehaus, Tagung und Kir-
che“ erworben. Für dieses Nutzungsziel ist die planungsrechtliche 
Grundlage zu schaffen.  
 
1.4 Planungsrechtliche Vorgaben 
• Regionalplan 
Im Regionalplan „Teilabschnitt Münsterland“ der Bezirksregierung 
Münster wird das Plangebiet des Franziskanerklosters im Allgemei-
nen Siedlungsbereich der Altstadt von Warendorf erfasst. 
 
• Flächennutzungsplan  
Der Flächennutzungsplan stellt für das Plangebiet aufgrund der bis-
herigen Nutzung eine Fläche für „Bauliche Anlagen und Einrichtun-
gen für den Gemeinbedarf – Zweckbestimmung Kirche/Schule“ dar.  
Mit der im Folgenden erläuterten Zielsetzung für die künftige Nutzung 
wird eine Änderung als Anpassung im Wege der Berichtigung gemäß 
§ 13 a (2) Nr. 2 BauGB durchgeführt.  
 
1.5 Derzeitige Situation 
Die denkmalgeschützte Klosteranlage (s. Pkt. 8.1) mit umgebenden 
Mauern beherrscht prägnant die östliche Altstadt von Warendorf. 
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Im südlichen und östlichen Bereich der Anlage liegen die Klostergar-
tenflächen. Der südliche Garten wurde als Nutzgarten angelegt, ent-
sprechend stehen hier einige Obstbaumgruppen. Die ehemaligen 
Anbauflächen liegen derzeit brach, die übrigen Bereiche sind mit ei-
ner Rasenfläche gestaltet. Zentral in diesem Nutzgarten stocken mit 
zwei Blutbuchen die größten Einzelbäume des Klostergeländes. Die 
südlich verlaufende Klostermauer ist nahezu vollständig mit Efeu be-
wachsen. 
Der östlich gelegene Ziergarten weist entsprechend seiner Bestim-
mung eine Vielzahl unterschiedlicher, z.T. exotischer Baumarten auf. 
Besonders bemerkenswert sind alte Buchsbäume im Umfeld einer 
Mariengrotte im Süden und eines Mauertors im Norden sowie alte 
Esskastanien im südöstlichen Gartenbereich. Als weitere Baumex-
emplare sind ein Mammutbaum, eine Linde und eine Esche, mehrere 
Eiben und eine Stechpalme zu nennen. Weniger wertvoll sind die 
entlang der östlichen Mauer stehenden Fichten und Scheinzypres-
sen.  Die Beetbereiche des Ziergartens sind mit einer Vielzahl von 
Sträuchern und Stauden bestanden, die gehölz- und krautfreien gro-
ßen Flächen sind mit Rasen gestaltet. 
Weitere erwähnenswerte Bäume stocken im westlichen Planbereich 
auf der Parkplatzanlage (Spitzahorne, Platanen) sowie auf dem Vor-
platz des Haupteingangs (Linden, Mammutbaum, Ginkgo und Kiefer). 
Eine detaillierte Beschreibung der Baumsubstanz erfolgt in Pkt. 5. 
Die übrigen Flächen der Klosteranlage sind mit Gebäuden und Platz-
flächen voll versiegelt. 
 
2 Städtebauliche Konzeption 
Als Voraussetzung zur Realisierung des genannten Nutzungszieles 
(s. Pkt. 1.3) werden das denkmalgeschützte Klostergebäude und die 
Kirche erhalten. Dazu gehören auch die umlaufende Klostermauer 
und der historische Klostergarten. 
– Die Kirche wird auch nach dem Auszug der Franziskaner 

weiterhin für regelmäßige Gottesdienste genutzt.  
– Im eigentlichen Klostergebäude sollen drei Wohngruppenpro-

jekte und eventuell ein kleiner Tagungsbetrieb untergebracht 
werden.  

– Der Ostflügel von 1736 soll in Form von Reihenhäusern für 
Wohnzwecke geteilt, umgebaut und saniert werden. Den fünf 
Einheiten wird dabei jeweils ein Teil des historischen Gartens 
zugeteilt, der mit der Klostermauer im Osten abschließt.  

– Im Zuge der Umnutzung sollen die Werkstattgebäude im 
Norden sowie die Grablege entlang der alten Klostermauer 
entfernt werden. Geplant sind vier zweigeschossige nach 
Süden gerichtete „Patiohäuser“ für Familien.  
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– Am Standort der jetzigen Garagen im Nordwesten ist ein 
Neubau mit bis zu vier Wohneinheiten geplant, der die Kubatur 
des historischen Gebäudes von 1500 und den noch 
vorhandenen Altbestand (19. Jahrhundert) wieder aufnimmt.  

– Westlich des Klosters – auf der Fläche des jetzigen Parkplat-
zes – ist ein Mehrfamilienhaus mit 18 Appartements vorgese-
hen.  

– Gegenüber dem Südflügel des Klosters, beidseitig der zu 
erhaltenden Rotbuchen, sind zwei zweigeschossige Gebäude 
mit 12 barrierefreien Seniorenwohnungen geplant, die sich in 
der Maßstäblichkeit an den Klostergebäuden orientieren. 

– Im südöstlichen Bereich des Klostergartens sollen drei 
Reihenhäuser oder zwei Einzelhäuser entstehen.  

Insgesamt könnten somit 40 bis 60 Wohnungen (max. 100 Einwoh-
ner) je nach Größe entstehen. 
Die barocken Gartenanlagen des Klosterareals werden auch nach 
der Neubebauung weitgehend erhalten und zum Teil über dem der-
zeitigen Parkplatz erweitert.  
Die Erschließung erfolgt von der Klosterstraße und der Molkenstraße 
aus. Die Wohnhausgruppe im Südosten wird von der Propsteigasse 
aus erschlossen.  
 
3 Festsetzungen zur baulichen Nutzung  
3.1 Art der baulichen Nutzung  
Entsprechend dem Nutzungsziel (s. Pkt. 2) wird für das Plangebiet 
„Allgemeines Wohngebiet” gemäß § 4 BauNVO festgesetzt.  
Gemäß § 4 (2) Nr. 1, 2 und 3 BauNVO sind zulässig: 
– Wohngebäude, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 

gesundheitliche und sportliche Zwecke sowie Schank- und 
Speisewirtschaften („Klostercafé“)  

Außerdem sind gem. § 4(3) Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zulässig: 
– Betriebe des Beherbergungsgewerbes  
Unzulässig sind jedoch die Nutzungen gem. § 4(2) Nr. 2 BauNVO: 
– der Versorgung des Gebietes dienende Läden, sowie nicht 

störende Handwerksbetriebe 
Die gemäß § 4 (3)Nr. 2 bis 5 BauNVO nur ausnahmsweise zulässi-
gen Nutzungen (sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen 
für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) sind nicht Be-
standteil des Bebauungsplanes, da sie nicht dem Nutzungsziel und 
der historischen städtebaulichen Situation entsprechen.  
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3.2 Maß der baulichen Nutzung  
3.2.1 Baukörperhöhen und Geschossigkeit  
Die Geschossigkeit wird – wie in Pkt. 2 beschrieben – entsprechend 
dem Konzept mit zwei- bis dreigeschossig festgesetzt.  
Die für die Neubebauung festgesetzten First- und Traufhöhen neh-
men auf das Baudenkmal „Kloster“ entsprechend Rücksicht. 
 
3.2.2 Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl  
Die Grundflächenzahl wird mit GRZ 0,4 gemäß Obergrenze BauNVO 
festgesetzt. Die tatsächliche Grundflächenzahl wurde mit GRZ 0,36 
ermittelt. Gegenüber dem derzeitigen Zustand werden ca. 1.000 m2 

zusätzlich versiegelt. 
Eine Festsetzung der Geschossflächenzahl wird aufgrund der vorge-
gebenen Grundflächenzahl und Geschossigkeit nicht erforderlich, da 
die Obergrenze lt. BauNVO damit nicht überschritten werden kann. 
Die tatsächliche Geschossflächenzahl liegt nur bei 0,75 GFZ. 
Somit entsprechen Grund- und Geschossflächenzahl der strukturellen 
Dichte der Umgebung. 
 
3.3 Überbaubare Flächen, Baugrenzen und Baulinien 
Die denkmalgeschützten Gebäude des Klosters werden mit Baulinien 
gefasst, um ihre derzeitige Kubatur zu sichern.  
Für die Neubauten werden die überbaubaren Flächen mit geringem 
Spielraum durch Baugrenzen gefasst. 
An zwei Stellen werden von den Neubauten die notwendigen Abstän-
de zu den Klostergebäuden unterschritten, hier sichern Baulinien die 
städtebaulich sinnvolle „Gassenbildung“. 
 
3.4 Bauweise und Bauform 
Als Bauweise wird abweichende Bauweise festgesetzt, um auf die 
verschiedenen Bauformen der alten Klosteranlage und der Neubau-
ten reagieren zu können, da die Baukörperlänge für offene Bauweise 
(max. 50 m) mit dem städtebaulichen Konzept nicht immer eingehal-
ten werden kann und dennoch eine Festsetzung als geschlossene 
Bauweise nicht zutrifft.  Die verschiedenen Bauweisen (Atriumhäuser/ 
Reihenhäuser) der Neubauten werden mit abweichender Bauweise 
ebenfalls erfasst. 
 
3.5 Bauliche Gestaltung  
Festsetzungen zur baulichen Gestaltung werden nicht erforderlich. 
Der Vorhabenträger legt ein Gesamtkonzept vor, dass mit den Belan-
gen des Denkmalschutzes und der „Gestaltungssatzung der Stadt 
Warendorf vom 19.12.1996 zum Schutz des Stadtbildes in der histo-
rischen Altstadt“ abgestimmt ist.  
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4 Erschließung  
4.1 Anbindung an das öffentliche Straßennetz 
Wie bereits in Pkt. 2 erläutert, wird das Klostergelände über die tan-
gierenden Straßen Molkenstraße / Klosterstraße und Propsteigasse 
erschlossen. Im Plangebiet werden keine öffentlichen Verkehrsflä-
chen – abgesehen von dem öffentlichen Parkplatz – festgesetzt, da 
die internen Zufahrten zu den einzelnen Gebäuden über Verkehrsflä-
chen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht gesichert werden (s. Pkt. 
4.2).  
 
4.2 Interne Erschließung 
Zur internen Erschließung der Bebauung nördlich und östlich der 
Klosterkirche werden ein Geh- und Fahrrecht für die Anlieger sowie 
ein Leitungsrecht für die Versorgungsträger festgesetzt.  
Über den westlich an der Molkenstraße im Plangebiet erfassten öf-
fentlichen Parkplatz wird ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht für das 
Klostergelände vertraglich eingeräumt (Gehrecht: Allgemeinheit, 
Fahrrecht: Anlieger). Eine entsprechende Festsetzung als Überlage-
rung der öffentlichen Verkehrsfläche ist nicht erforderlich. 
Der bestehende städtische Weg, der von Süden (Propsteigasse) auf 
das Klostergelände führt, ermöglicht eine fußläufige Anbindung des 
Klostergeländes als Gehrecht für die Allgemeinheit. 
Die Erreichbarkeit für die Feuerwehr wurde mit der zuständigen 
Brandschutzbehörde des Kreises Warendorf geprüft und wird noch 
endgültig abgestimmt.   
 
4.3 Ruhender Verkehr 
Der Stellplatzbedarf für das Vorhaben wird im Wesentlichen durch 
eine private Tiefgarage mit ca. 45 Stellplätzen gedeckt, die ihre Zu-
fahrt von der Klosterstraße aus erhält. Zufahrt und Abmessung der 
Tiefgarage sind im Bebauungsplan festgesetzt.  
Auf dem Klostergelände selbst sind weitere ca. 11 Stellplätze für die 
Wohnbebauung nördlich und östlich der Klosterkirche sowie 3 Stell-
plätze im südwestlichen Bereich mit Zufahrten von der Molkenstraße 
und ca. 5 Stellplätze für die Wohnbebauung im südöstlichen Plange-
biet vorgesehen. Somit wird mit ca. 70 Stellplätzen der Bedarf (ca. 60 
WE) gedeckt, insbesondere unter der Annahme, dass ein Anteil als 
Seniorenwohnungen errichtet wird. Das Mehrangebot in der Tiefga-
rage kann damit – auch für gelegentliche Tagungsteilnehmer der 
verbleibenden kirchlichen Einrichtung – zur Verfügung stehen. 
Unter Berücksichtigung der Belange der Denkmalpflege (s. Pkt. 8.1) 
in Verbindung mit dem städtebaulichen Ziel, die nicht überbaubaren 
Flächen freizuhalten, wird festgesetzt, dass unterirdische und oberir-
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dische Stellplätze, Garagen etc. nur in den gekennzeichneten und 
festgesetzten Flächen zulässig sind. Eine Ausnahme besteht für das 
nördliche und südöstliche Baufeld, hier sind Stellplätze, Garagen etc. 
ausnahmsweise innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. 
Der öffentliche Stellplatzbedarf wird – entsprechend einer Studie der 
Stadtverwaltung („Parken im Ostviertel“) – auch nach Wegfall des 
öffentlichen Kloster-Parkplatzes (50 Stellplätze) mit ca. 215 öffentli-
chen Stellplätzen im Ostteil der historischen Altstadt ausreichend 
gedeckt. Es ist davon auszugehen, dass für die sonntäglichen Kir-
chen- und die übrigen Café-Besucher die öffentlichen Parkplätze 
(außerhalb normaler Geschäftszeiten) ausreichend angeboten wer-
den.  
 
4.4 Öffentlicher Personennahverkehr 
Eine Bushaltestelle mit Anbindung an das regionale Netz befindet 
sich in unmittelbarer Nähe am Osttor bzw. an der Wallpromenade. 
 
5 Natur und Landschaft 
• Baumschutzsatzung 
Die Baumschutzsatzung der Stadt Warendorf erfasst alle Bäume in-
nerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und der Geltungs-
bereiche der Bebauungspläne mit einem Stammumfang von = > 80 
cm außer Obstbäumen (aber Walnuss und Esskastanie). 
Folgende Bäume im Plangebiet des vorliegenden Bebauungsplans 
fallen somit unter die Baumschutzsatzung: 
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Von den 18 als „zu erhalten“ gem. § 9 (1) Nr. 25b BauGB festgesetz-
ten Bäumen fallen folgende unter die Baumschutzsatzung: 

 
Im Rahmen der nachfolgenden baurechtlichen Genehmigungsverfah-
ren wird über die Genehmigung von Ausnahmen zur Fällung der in 
Abwägung mit dem künftigen Nutzungskonzept nicht zu erhaltenden 
Bäume und über eventuelle Ersatzpflanzungen entschieden. 
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• Umweltbericht und Eingriffsregelung 
Das vorliegende Planverfahren wird gemäß § 13a BauGB als „Be-
bauungsplan der Innenentwicklung“ im beschleunigten Verfahren 
durchgeführt. 
Gemäß § 13a (2) Nr. 1 wird von der Umweltprüfung und dem Um-
weltbericht abgesehen. 
Ebenso gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung eines Bebau-
ungsplans zu erwarten sind, als vor der planerischen Entscheidung 
erfolgt oder zulässig, d.h. dass eine Bilanzierung der mit dem vorlie-
genden Bebauungsplan verbundenen Eingriffsintensität nicht erfor-
derlich ist. 
 
• NATURA 2000 
Nördlich der Klosteranlage beginnt in einer Entfernung von ca. 50 m 
das FFH-Gebiet DE-4013-301 „Emsaue, Kreise Warendorf und Gü-
tersloh“. Eine Beeinträchtigung dieses Schutzgebiets ist nicht gege-
ben gem. den Voraussetzungen für die Anwendung des Verfahrens 
gem. § 13a BauGB. 
 
• Artenschutz 
Als faunistische Zufallsbeobachtung konnte während der durchge-
führten Bestandsaufnahme ein Turmfalkenpärchen während der Balz 
beobachtet werden. Zudem befindet sich im südöstlichen Gebäude-
trakt eine Maueröffnung, die mit hoher Wahrscheinlichkeit den Falken 
als Brutplatz dient. Der Turmfalke ist gemäß Infosystem des Ministe-
riums für Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz als „planungsrelevante Art“ mit dem Schutzstatus „streng 
geschützt“ eingestuft. 
Über die erforderlichen Ausnahmegenehmigungen bzw. Verminde-
rungsmaßnahmen (z.B. Anpassung der Baumaßnahmen an die Brut-
zeit und Jungenaufzucht) wird im Rahmen der nachfolgenden 
Genehmigungsverfahren entschieden. 
Eine Untersuchung zu möglichen Fledermausvorkommen* kommt zu 
dem Ergebnis, dass ein Hinweis auf das Vorkommen mindestens 
einer Fledermausart nicht ausgeschlossen werden kann. Mögliche 
geringfügige Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sollen im 
Baugenehmigungsverfahren umgesetzt werden.  
Anhaltspunkte für ein Vorkommen weiterer besonders geschützter 
Arten im Sinne des § 19 BNatSchG liegen nach derzeitigem Kennt-
nisstand nicht vor. 
 
 
 
 

* Soller und Schirmel, Münster, 
01.08.2008 
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6 Ver- und Entsorgung  
6.1 Strom, Gas und Wasser 
Das Plangebiet ist an die Netze der zuständigen Versorgungsträger  
angeschlossen.  
Die neuen Nutzungen werden über die zu erweiternden Netze ver-
sorgt.  
 
6.2 Abwasserentsorgung  
Das Plangebiet erhält ein neues Entwässerungssystem im Trennver-
fahren. Das Dreikammersystem am Südflügel des Klosters wird aus-
geschaltet. 
Die Schmutzwasserbeseitigung erfolgt durch Anschluss an den Kanal 
in der Klosterstraße. Das Niederschlagswasser wird in den Regen-
wasserkanal DN 700 östlich der Klosterpromenade eingeleitet. 
Auf dem Klostergelände werden die Abwasserleitungen durch Lei-
tungsrechte gesichert. 
 
6.3 Abfallentsorgung  
Auf Grund der vorgesehenen privaten Erschließung des Klosterge-
ländes erfolgt die Abfallentsorgung zentral an der Zufahrt Kloster-
straße als öffentliche Verkehrsfläche. Hier wird eine Mülltonnen-
sammelstelle eingerichtet.  
Die Mülltonnen der südöstlichen Wohngebäude werden über die 
Propsteigasse entsorgt.  
 
7 Immissionsschutz  
Als möglicher Immissionsfaktor wurde die Tiefgaragenzufahrt gut-
achtlich untersucht*.  
Als Ergebnis ist festzustellen, dass an der benachbarten Wohnbe-
bauung im Tages- und Nachtzeitraum, auch unter der besonderen 
Berücksichtigung von Ruhezeiten an Sonn- und Feiertagen die Ge-
räuschimmissionsrichtwerte für WA nicht überschritten werden. Kurz-
zeitige Geräuschspitzen werden durch genannte Minderungs-
maßnahmen (Anordnung des Tores und Materialien der Wände) re-
duziert. 
Die Nutzung des Klostergeländes als Wohnstandort ist mit geringfü-
gig mehr Emissionen verbunden als mit der klerikalen Kloster-
nutzung. Andererseits wird der Wegfall von 50 öffentlichen Stell-
plätzen die Verkehrsbelastung der anliegenden Straßen deutlich re-
duzieren, da auf dem Klostergelände nur noch Anliegerparken erfolgt. 
 
 
 
 

* Hansen Ingenieure: Schalltech-
nische Untersuchung Neubau 
einer Tiefgarage zum Bauvor-
haben Umnutzung Franziska-
nerkloster Warendorf. 
Wuppertal, 06.05.2008 
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8 Nachrichtliche Übernahmen, Kennzeichnungen und 
Hinweise 

8.1 Denkmalschutz 
Die Belange des Denkmalschutzes sind im Plangebiet in hohem Ma-
ße betroffen. 
 
• Bodendenkmal  
Im Klosterareal liegt das Bodendenkmal „Franziskanerkloster / Ehe-
malige „Bentheimer Burg“. Das Denkmal ist in der Denkmalliste der 
Stadt Warendorf unter der lfd. Nr. 12 eingetragen. 
Erste Voruntersuchungen (Erkundungsgrabungen) haben in einigen 
Bereichen denkmalwerte Substanz ergeben. Andere Bereiche zeigen 
mehrere Meter humose Auffüllung.  
Grundsätzlich hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe – Westfä-
lisches Amt für Denkmalpflege Münster – in der Abwägung mit dem 
öffentlichen Interesse dem Bebauungskonzept unter Auflagen zuge-
stimmt.  
Im Sinne des § 9 (2) BauGB sind danach bauliche Nutzungen erst 
zulässig, wenn die entsprechenden Auflagen (Grundlage Schreiben 
LWL vom 16.04.2008) erfüllt sind. Eine vertragliche Regelung der 
Auflagen, die im Bebauungsplan festgesetzt sind, erfolgt mit dem 
Vorhabenträger.  
 
• Baudenkmal 
Die Franziskanerkirche wurde in der Zeit von 1652-1673 unter dem 
Fürstbischof Christoph Bernhard von Galen errichtet, die Klosterge-
bäude (Ost-, Süd und Westflügel) entstanden ab 1673 bis 1709. 
Die Klosteranlage ist als Baudenkmal in der Denkmalliste der Stadt 
Warendorf unter der lfd. Nr. 153 eingetragen und mit den einzelnen 
Gebäuden nachrichtlich im Bebauungsplan übernommen. Zur denk-
malgeschützten Anlage gehören auch die Mauern, die nach Abstim-
mung mit der Denkmalbehörde erhalten bleiben. Die Liste der 
zusätzlich unter Schutz zu stellenden Anlagen wurde in Abstimmung 
mit dem Amt für Denkmalpflege auf fast die gesamte Klosteranlage 
ausgeweitet. Eine entsprechende grafische Darstellung erfolgte im 
Bebauungsplan. 
Das baulich-architektonische Konzept (s. Pkt. 2) wird gemäß Denk-
malschutzgesetz im Rahmen des Erlaubnisverfahrens mit der Denk-
malbehörde abgestimmt. 
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8.2 Altlasten und Kampfmittelvorkommen  
Als Altstandort ist eine frühere Reinigung auf dem südlich des derzei-
tigen Parkplatzes liegenden Grundstück verzeichnet. Da der Grund-
wasserstrom nach Norden fließt, sollen Grundwasserproben entnom-
men werden, um Probleme im Zuge des Tiefgaragenbaus zu 
vermeiden. Eine Gefährdungsabschätzung wird durchgeführt.  
Die Anforderungen an die Grundwassermessstelle und die Bepro-
bung wurden mit der Unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Wa-
rendorf abgestimmt. Sofern die Grundwasseranalysen auf chlorierte 
Kohlenwasserstoffe (LCKW und Vinylchlorid) Auffälligkeiten ergeben, 
ist das weitere Vorgehen mit der Unteren Bodenschutzbehörde des 
Kreises Warendorf abzustimmen, um geeignete Maßnahmen vor Re-
alisierung der Planung und Beginn der Baumaßnahmen zu ergreifen.  
Das Plangebiet liegt gemäß Luftbildbestand der Bezirksregierung 
Münster vom 01.04.1985 nicht im Bereich eines dargestellten Bom-
benabwurfgebietes. Der Stadt liegen keine weiteren Erkenntnisse 
über mögliche Kampfmittelvorkommen vor. Bei Verdacht auf entspre-
chende Funde im Zuge der Durchführung von Baumaßnahmen sind 
die Arbeiten sofort einzustellen und der Kampfmittelbeseitigungs-
dienst durch die Ordnungsbehörde oder die Polizei zu verständigen. 
 
9 Fragen zur Durchführung  und Bodenordnung 
Eine Bodenordnung gem. BauGB ist auf Grund der Eigentumsstruktur 
(ein Eigentümer) nicht erforderlich. Der Investor beabsichtigt umge-
hend nach Erlangung von Planungsrecht mit der Realisierung des 
Vorhabens zu beginnen.  
 
10 Verfahrensvermerk 
Im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB wird von der 
Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4, von dem Umweltbericht nach § 2a, 
von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezo-
gener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfas-
senden Erklärung nach § 10 Abs. 4 abgesehen.  
Bei der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden 
kann, wurde somit darauf hingewiesen, dass von einer Umweltprü-
fung abgesehen wird.  
Der betroffenen Öffentlichkeit wurde Gelegenheit zur Stellungnahme 
gemäß § 13 (2) Nr. 2 BauGB und den berührten Behörden und sons-
tigen Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme 
gemäß § 13 (2) Nr. 3 BauGB gegeben. 
Der Satzungsbeschluss wurde vom Rat der Stadt Warendorf am 
11.09.2008 gefasst.  
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Bearbeitet im Auftrag des Investors für die Stadt Warendorf 
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